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4.  Verordnung der Burgenländischen Landesregierung vom 18. Jänner 2011, mit der der Grundbetrag 
der Kammerumlagen neu festgesetzt wird 

5.  Verordnung der Burgenländischen Landesregierung vom 18. Jänner 2011, mit der die Höhe der 
Jagdkartenabgabe nach dem Bgld. Jagdgesetz 2004 neu festgesetzt wird 

6.  Verordnung der Burgenländischen Landesregierung vom 18. Jänner 2011, mit der der Beginn der 
Semesterferien in den landwirtschaftlichen Fachschulen des Burgenlandes im Schuljahr 2010/2011 
festgelegt wird 

7.  Verordnung der Burgenländischen Landesregierung vom 11. Jänner 2011, mit der die Besorgung 
einzelner Angelegenheiten des eigenen Wirkungsbereiches der Gemeinde Olbendorf aus dem Bereich 
der örtlichen Baupolizei auf die örtlich zuständige Bezirkshauptmannschaft Güssing übertragen wird 

 

4. Verordnung der Burgenländischen Landesregierung vom 18. Jänner 2011, mit der der 
Grundbetrag der Kammerumlagen neu festgesetzt wird 

Auf Grund des § 25 Abs. 2 und 3 des Burgenländischen Landwirtschaftskammergesetzes, LGBl. 
Nr. 76/2002, in der Fassung des Gesetzes LGBl. Nr. 10/2010, wird verordnet: 

§ 1 

Der Grundbetrag der Kammerumlagen wird mit 18 Euro festgesetzt. 

§ 2 

(1) Diese Verordnung tritt an dem der Kundmachung folgenden Tag in Kraft. 

(2) Mit Inkrafttreten dieser Verordnung tritt die Verordnung, mit der der Grundbetrag der Kammer-
umlagen neu festgesetzt wird, LGBl. Nr. 40/2008, außer Kraft. 

Für die Landesregierung: 
Ing. Falb-Meixner 

5. Verordnung der Burgenländischen Landesregierung vom 18. Jänner 2011, mit der die 
Höhe der Jagdkartenabgabe nach dem Bgld. Jagdgesetz 2004 neu festgesetzt wird 

Auf Grund des § 71 Abs. 1 des Bgld. Jagdgesetzes 2004, LGBl. Nr. 11/2005, in der Fassung des Ge-
setzes LGBl. Nr. 10/2010, wird verordnet: 

§ 1 

Die Höhe der Jagdkartenabgabe wird mit folgenden Beträgen festgesetzt: 
 1. Jagdkarte    51,00 Euro 
 2. Jagdgastkarte für 
 a) einen Tag                          16,10 Euro 
 b) einen Monat                       31,00 Euro 
 3. Berechtigung zur Beizjagd   81,60 Euro 

§ 2 

Die Jagdkartenabgabe gilt für Jagdkarten (Berechtigung zur Beizjagd) des Jagdjahres 2011, das ist 
vom 1. Februar 2011 bis 31. Jänner 2012. 

Für die Landesregierung: 
Ing. Falb-Meixner 
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6. Verordnung der Burgenländischen Landesregierung vom 18. Jänner 2011, mit der der 
Beginn der Semesterferien in den landwirtschaftlichen Fachschulen des Burgenlandes im 
Schuljahr 2010/2011 festgelegt wird 

Auf Grund des § 14 Abs. 3 des Burgenländischen Landwirtschaftlichen Schulgesetzes, LGBl. 
Nr. 30/1985, in der Fassung des Gesetzes LGBl. Nr. 65/2009, wird verordnet: 

Der Beginn der Semesterferien in den landwirtschaftlichen Fachschulen des Burgenlandes im Schul-
jahr 2010/2011 wird mit 14. Februar 2011 festgelegt. Das zweite Semester beginnt am 21. Februar 2011. 

Für die Landesregierung: 
Ing. Falb-Meixner 

7. Verordnung der Burgenländischen Landesregierung vom 11. Jänner 2011, mit der die 
Besorgung einzelner Angelegenheiten des eigenen Wirkungsbereiches der Gemeinde 
Olbendorf aus dem Bereich der örtlichen Baupolizei auf die örtlich zuständige Bezirks-
hauptmannschaft Güssing übertragen wird 

Auf Antrag der Gemeinde Olbendorf wird gemäß § 58 Abs. 4 Burgenländische Gemeindeord-
nung 2003, LGBl. Nr. 55, in der Fassung des Gesetzes LGBl. Nr. 33/2010, die Besorgung folgender An-
gelegenheiten des eigenen Wirkungsbereiches aus dem Bereich der örtlichen Baupolizei auf die örtlich 
zuständige Bezirkshauptmannschaft Güssing übertragen; die Übertragung bezieht sich nicht auf bundes-
eigene Gebäude, die öffentlichen Zwecken dienen (Art. 15 Abs. 5 B-VG): 

 1. In jenen Fällen, in denen nach der Gewerbeordnung die gewerbebehördliche Genehmigung der 
Betriebsanlage erforderlich ist: Feststellung in Zweifelsfällen, ob ein geringfügiges Bauvorhaben 
vorliegt oder ein Bauverfahren durchzuführen ist, Baufreigabe durch Anbringung eines Freigabe-
vermerkes, Erteilung von Baubewilligungen und Mitteilung eines beabsichtigten Abbruchs eines 
Gebäudes sowie Abbruchbewilligung und Erteilung der Benützungsfreigabe. Die Übertragung 
bezieht sich auf den gesamten Bau, wenn auch nur ein Teil des Baues der gewerbebehördlichen 
Genehmigungspflicht unterliegt; 

 2. für Bauten in Grünflächen (§ 16 des Burgenländischen Raumplanungsgesetzes, LGBl. Nr. 18/1969, 
in der geltenden Fassung): Feststellung in Zweifelsfällen, ob ein geringfügiges Bauvorhaben vor-
liegt oder ein Bauverfahren durchzuführen ist, Baufreigabe durch Anbringung eines Freigabe-
vermerkes, Erteilung von Baubewilligungen und Mitteilung eines beabsichtigten Abbruchs eines 
Gebäudes sowie Abbruchbewilligung und Erteilung der Benützungsfreigabe; 

 3. Durchführung aller baubehördlichen Verfahren und aller im Burgenländischen Baugesetz 1997 
normierten Maßnahmen bei mangelhafter und nicht bewilligter Bauführung sowie bei Baugebre-
chen in den Angelegenheiten nach Z 1 und 2. 

Für die Landesregierung: 
Mag. Steindl 
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